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§51.

Berufsberechtigte sind verpflichtet, auf Geschaftsbeziehungen und Transaktionen mit Personen aus und in Landern,
welche die international anerkannten Standards zur Pravention von Geldwasche und Terrorismusfinanzierung nur
unzureichend umgesetzt haben oder bei denen ihrem Wesen nach ein erhdhtes Risiko der Geldwasche oder
Terrorismusfinanzierung besteht, insbesondere im Zusammenhang mit Staaten, in denen laut glaubwurdiger Quelle
ein erhohtes Risiko der Geldwasche und der Terrorismusfinanzierung anzunehmen ist, besonderes Augenmerk zu
legen und jedenfalls die verstarkten Sorgfaltspflichten gemaR § 50 anzuwenden. Ist bei solchen Geschaftsbeziehungen
oder Transaktionen kein offensichtlicher wirtschaftlicher oder erkennbarer rechtmaliger Zweck feststellbar, haben die
Berufsberechtigten soweit wie mdglich den Hintergrund und den Zweck solcher Geschaftsbeziehungen und
Transaktionen zu priufen und die Ergebnisse schriftlich aufzuzeichnen. Fur diese Aufzeichnungen gilt § 52c.

In Kraft seit 16.09.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bibug_2014/paragraf/51
https://www.jusline.at/gesetz/bibug_2014/paragraf/50
https://www.jusline.at/gesetz/bibug_2014/paragraf/52c
file:///

	§ 51 BiBuG 2014 Erhöhtes Risiko – Nicht FATF konforme Länder
	BiBuG 2014 - Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014


